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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1958

Norm

StPO §38 Abs3

StPO §101

StPO §104

StPO §107

Rechtssatz

Die für gerichtliche Untersuchungshandlungen vorgeschriebene Aufnahme eines Protokolles durch einen beeideten

Protokollführer nach den Formvorschriften der §§ 101, 104 - 107 StPO darf nicht durch das Diktat des Protokolles auf

ein Tonband ersetzt werden, eine derartige Befragung kann ein vorschriftsmäßiges Protokoll nur ergänzen.
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